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Vorwort

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), das am 10. Juni  2021 
in Kraft getreten ist, wird die ombudschaftliche Beratung erstmals in den 
bundesgesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Die 
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Ombudsstellen in den 
Ländern ist mit der neu in das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) – eingefügten Vorschrift des § 9a zur Pflicht geworden.

Diese gesetzliche Regelung ist das Ergebnis einer langjährigen Fachdebatte, 
die im Kontext der in den letzten 15-20 Jahren ins Leben gerufenen Initiativen 
ombudschaftlicher Beratung geführt wurde. Insbesondere auf der Grund-
lage der Erfahrungen dieser Initiativen ist die Fachwelt – zuletzt auch in dem 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2018/2019 
durchgeführten Beteiligungsprozess „Mitreden-Mitgestalten: Die Zukunft der 
Kinder- und Jugendhilfe“ – zu der Überzeugung gekommen, dass zur wirk-
sameren Sicherung der Rechte von jungen Menschen und ihren Familien 
unterstützende Strukturen ombudschaftlicher Beratung in der Kinder- und 
Jugendhilfe notwendig sind.

Die Notwendigkeit ergibt sich nicht zuletzt aus der Subjektstellung der 
Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe, dem zentralen 
Paradigma des SGB VIII. Dessen Umsetzung bedeutet, dass die Kinder- und 
Jugendhilfe nicht nur Rechtsansprüche von Leistungsberechtigten zu erfüllen, 
objektiv-rechtlichen Verpflichtungen gegenüber ihren Adressatinnen und 
Adressaten nachzukommen sowie Verfahrensrechte von Beteiligten einzulösen 
hat. Sie muss auch bei all ihren Aufgaben – von der Leistungsgewährung bis 
hin zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen – junge Menschen und Eltern 
bei der Wahrnehmung ihrer eigenen Subjektstellung unterstützen bzw. sie dazu 
befähigen. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass diese ihre Rechte kennen 
und auch verwirklichen können. Gerade aber, wenn im Kontext der Leistungs-
gewährung, der Wahrnehmung des Schutzauftrags, des fachlichen Handelns 
oder der Kommunikationsprozesse Konflikte zwischen Leistungsträgern und 
Leistungsberechtigten bzw. -empfängern entstehen, steht eine strukturelle 
Machtasymmetrie zwischen professionellen Akteuren auf der einen Seite und 
den jungen Menschen und ihren Familien auf der anderen Seite der Wahr-
nehmung der Subjektstellung entgegen. Leistungsberechtigte und -empfänger 
können ihre Rechte häufig nicht oder nicht umfassend verwirklichen  – ent-
weder, weil sie diese Rechte nicht kennen oder sich aus unterschiedlichen 
Gründen nicht in der Lage sehen, dies anhand der vorhandenen Strukturen 
des Rechtsstaates einzufordern.
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Zur Vermittlung und Klärung von Konflikten muss es nunmehr mit In-
krafttreten des KJSG sowohl im Hinblick auf den Gesamtbestand als auch die 
jeweilige Ausstattung ausreichend Ombudsstellen als Anlaufstellen für junge 
Menschen und ihre Familien in den Ländern geben. Das Gesetz gibt vor, dass 
diese unabhängig arbeiten und fachlich nicht weisungsgebunden sind. Da 
Konflikte in verschiedenen Kontexten und sämtlichen Handlungsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe auftreten können, bei denen jungen Menschen und 
ihre Familien, aber auch öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe der Unter-
stützung zur Sicherung der Rechte der Betroffenen bedürfen, bezieht sich die 
im KJSG vorgesehene ombudschaftliche Beratung auf alle Aufgabenbereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe.

Mit der gesetzlichen Verankerung ombudschaftlicher Beratung im SGB 
VIII werden Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Familien deut-
lich gestärkt. In der praktischen Umsetzung gilt es nun, den erfolgreichen Weg 
der Ombudschaft weiterzugehen. Die vorliegenden „Grundlagen“ beleuchten 
diesen Weg umfassend und weisen damit auch die Richtung hin zu einer 
bundesweit bedarfsgerechten Infrastruktur ombudschaftlicher Beratung, die 
auf hohem fachlichen Niveau die Adressatinnen und Adressaten der Kinder- 
und Jugendhilfe, aber auch öffentliche und freie Träger bei Konflikten unter-
stützt und damit maßgeblich zur Sicherung der Rechte von jungen Menschen 
und ihren Familien beiträgt.

Ein besonderer Dank gilt allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben, vor 
allem der Bundeskoordinierungsstelle Ombudschaft in der Kinder- und Jugend-
hilfe, die nicht zuletzt als Koordinatorin des Bundesnetzwerks Ombudschaft 
die Fachexpertise in diesem Bereich systematisiert und bündelt und damit 
einen ganz wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Ombudschaft in 
der Kinder- und Jugendhilfe leistet.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Einführung

Andrea Len, Melissa Manzel, Björn Redmann, 
Peter Schruth, Lydia Tomaschowski

„Unsere Aufgaben müssen durchgesetzt werden gegenüber einer Politik, die Stärke 
fördert und Schwäche ausgrenzt […]. Sie müssen durchgesetzt werden als Recht auf 
Bildung und Erziehung für alle gegenüber einer Moralisierung, die die Probleme 
nur bei den Einzelnen sieht und darüber die notwendigen strukturellen und 
institutionellen Hilfen vernachlässigt.“
(Hans Thiersch 2012, S. 10)

Es ist gelungen! Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe wurde im 
Sommer 2021 mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) gesetzlich 
verankert – das ist bemerkenswert. Es ist als besonderer Moment und als Erfolg 
zivilgesellschaftlichen Engagements einer 20-jährigen ombudschaftlichen 
Praxis zu betrachten, die die Beratung und Beschwerdebearbeitung von jungen 
Menschen und ihren Familien bei Konflikten mit der Jugendhilfe entwickelt 
und etabliert hat. Diese langjährige, von vielen ehrenamtlich aktiven Fach-
kräften getragene und insbesondere von Aktion Mensch durch diverse Projekt-
förderungen wesentlich unterstützte Praxis hat der Fachpolitik überzeugend 
aufgezeigt, dass unabhängige Ombudschaft notwendig ist. Die angewendeten 
Konzepte in den verschiedenen Ombudsstellen, die als unabhängige Beratungs- 
und Beschwerdestellen im Bundesgebiet bestehen, haben sich somit bewährt.

Die gesetzliche Verankerung bietet nun viele Chancen. Um diese Chancen 
zu nutzen, braucht es aber mehr als gut gemeintes Engagement und die Ver
größerung des Arbeitsfeldes. Es braucht die fach- und gesellschaftspolitische 
Verortung der ombudschaftlichen Initiativen und Projekte: Wie wollen wir 
Ombudschaft begreifen und leben? Welchen Beitrag zur Demokratisierung 
der Kinder- und Jugendhilfe wollen wir leisten? Wie stark wollen wir Stachel 
im Fleisch der Jugendhilfe sein? Wie verstehen wir Unabhängigkeit? Wie 
kultivieren wir den Konflikt? Und wie stark wollen wir uns kritisierend und im 
Sinne einer kritischen Gesellschaftsanalyse einmischen?

In der Fachdebatte zur bundesgesetzlichen Verankerung von Ombudsstellen 
wurde diskutiert, dass, bei aller Notwendigkeit von ombudschaftlicher Beratung 
und Beschwerdebearbeitung bei machtasymmetrischen Konflikten in der 
Jugendhilfe, Ombudschaft nicht als Legitimationsfolie für bestehende Mängel 
des Jugendhilferechts und dessen praktischer Umsetzung benutzt werden 
darf – nach dem Motto: Hauptsache, es gibt die Möglichkeit der Beratung und 
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Beschwerde im Einzelfall, ansonsten bleibt es bei den dafür verantwortlichen 
jugendhilfebezogenen Verursachungen. Denn dass es Ombudschaft gibt, ist 
auch Ausdruck einer teilweise skandalösen Praxis der Kinder- und Jugendhilfe, 
die sich sowohl in Form der Missachtung einer gesetzeskonformen Leistungs-
gewährung als auch in Praxen der Missachtung von Rechten junger Menschen 
in der Leistungserbringung zeigt und auch in den Strukturen der Kinder- und 
Jugendhilfe begründet ist. Ombudschaft kann aber nicht alle strukturellen 
Mängel der Kinder- und Jugendhilfe lösen. Letztendlich müssen hierfür 
Lösungen vor Ort bzw. in den Institutionen selbst gefunden werden. Trotzdem 
wird es strukturell bedingt stets machtasymmetrische Konflikte geben, durch 
die junge Menschen und ihre Familien in der Kinder- und Jugendhilfe in Be-
drängnis und Bedrückung geraten werden.

Wenn die Kinder- und Jugendhilfe nicht hält, was sie verspricht, wenn 
Jugendhilfeleistungen nicht bedarfs- und fachgerecht gewährt und umgesetzt 
werden, kann das für die Biografie der betroffenen jungen Menschen und ihre 
Familien nachhaltige Verletzungen und Beeinträchtigungen mit sich bringen. 
Es ist deshalb auch Aufgabe der Ombudschaft in der Jugendhilfe, die Er-
fahrungen der Beratungs- und Beschwerdepraxis gewissermaßen als Seismo-
graph für die über den Einzelfall hinausweisenden strukturellen Bedingungen 
zu sehen, auszuwerten und fachpolitisch zu veröffentlichen.

Ombudschaft ist ein spezifisches Konzept im Umgang mit Konflikten und 
Beschwerden, bei dem die Interessen der strukturell unterlegenen Partei be-
sondere Beachtung finden. Ombudsstellen der Kinder- und Jugendhilfe richten 
sich an junge Menschen und ihre Familien als im jugendhilferechtlichen Drei-
ecksverhältnis strukturell unterlegene Parteien. Diese erhalten unabhängige 
Information, Beratung und ggf. Unterstützung auf der Grundlage bestehender 
Rechte und Rechtsansprüche. Die Errichtung von Ombudsstellen in der 
Jugendhilfe trägt damit auch dazu bei, dass Rechte von Kindern und Jugend-
lichen umfassender beachtet werden. Zugleich sind Ombudsstellen nach § 9a 
SGB VIII aber keine allgemeinen Beteiligungs- und Beratungsplattformen für 
die Verwirklichung von Kinderrechten, sondern auf die spezifischen Strukturen 
der Jugendhilfe ausgerichtet.

In diesem Band wird das Arbeitsfeld Ombudschaft in der Kinder- und 
Jugendhilfe erstmals umfassend dargestellt. Hierzu werden fachliche Grund-
lagen, praktische Erfahrungswerte, zentrale Diskussionslinien und juristische 
Aspekte des Themengebietes beleuchtet. Den Ausgangspunkt der Betrachtung 
von Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe bilden zentrale Versprechen, 
die die Kinder- und Jugendhilfe ihren Adressat*innen, aber auch der Gesell-
schaft und Politik auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilferechts macht: 
Das  1990/91 in Kraft getretene Kinder- und Jugendhilferecht ist nicht (wie 
zuvor) als obrigkeitsstaatliches Fürsorgerecht konzipiert, sondern als Leistungs-
recht, welches Adressat*innen als Subjekte mit eigenen Rechtsansprüchen 
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betrachtet und bedarfsgerechte Hilfen, Beteiligung und Aushandlung als 
zentrale Prinzipien vorhält. (Kapitel I)

Es gibt jedoch vielfältige Konflikte, die der Umsetzung der in Kapitel I be-
schriebenen Versprechen entgegenwirken bzw. diese erschweren. Es handelt 
sich um Konflikte, die die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe durchziehen und 
gleichzeitig wesentliche Ausgangpunkte der ombudschaftlichen Arbeit dar-
stellen. Es geht um grundsätzliche Fragen nach dem gesellschaftlichen Umgang 
mit Randgruppen, der Verteilung von Ressourcen, von Zuständigkeiten oder 
von unterschiedlichen Zielrichtungen. Gleichermaßen handelt es sich aber 
auch um Konflikte, die die Kinder- und Jugendhilfe selbst auslöst – manchmal 
unbeabsichtigt und gedankenlos; und manchmal auch ganz vorsätzlich oder 
gar mit vorgeschobenen pädagogischen Argumenten. Das betrifft zum Beispiel 
Fragen der Umsetzung von Hilfeplanung, in denen sich Menschen nicht ge-
hört oder beachtet fühlen oder junge Menschen, für die sich die Kinder- und 
Jugendhilfe nach dem 18. Lebensjahr für unzuständig erklärt. Im Bereich 
des Kinderschutzes treten die Konfliktlinien mit besonderer Deutlichkeit zu-
tage. Hinzu kommen problematische Praxen schwarzer oder so genannter 
konfrontativer Pädagogik, wie sie in der Heimerziehung bis heute noch immer 
anzutreffen sind. (Kapitel II)

Die Widersprüche zwischen den Versprechen der Kinder- und Jugendhilfe 
und der teilweise weit dahinter zurückbleibenden Praxis, die sich in Form der 
dargestellten Konflikte zeigen, führten zur Entstehung von Ombudschaft als 
Form der Konfliktbearbeitung in der Jugendhilfe: So mündete die Empörung 
von Fachkräften über eine Sparpolitik in der Jugendhilfe, die den Abbau 
von jugendhilferechtlichen Leistungsansprüchen zur Folge hatte, in Berlin 
in der Gründung der ersten Ombudsstelle in Form zivilgesellschaftlichen 
Engagements. Auch in anderen Bundesländern schafften Fachkräfte un-
abhängige Beratungs- und Beschwerdestellen mit dem Ziel, jungen Menschen 
und ihren Familien zur Durchsetzung ihrer Rechte zu verhelfen, wenn die 
Jugendhilfe nicht hielt, was sie versprach. Aus der Arbeit dieser, teilweise 
sehr unterschiedlich ausgestalteten, Initiativen entstand das zunächst sehr 
heterogene Arbeitsfeld Ombudschaft in der Jugendhilfe, welches sich weiter-
entwickelte, professionalisierte und schließlich fachpolitisch Anerkennung 
fand. Trotz der Etablierung von Ombudschaft in der Jugendhilfe sind das 
Konzept und Angebot ombudschaftlicher Beratung bei weitem noch nicht 
allen jungen Menschen und Familien bekannt. Hier besteht (nicht nur) aus 
Adressat*innen-Perspektive „Luft nach oben“. (Kapitel III)

Als Konzept, das insbesondere in Konfliktsituationen die Perspektiven 
und Sichtweisen junger Menschen und ihrer Familien gegenüber den Fach-
kräften bzw. Institutionen stärken möchte, um auf diese Weise strukturelle 
Machtasymmetrien auszugleichen, beeinflusst Ombudschaft das Gefüge im 
leistungsrechtlichen Dreiecksverhältnis. Gleichzeitig tritt Ombudschaft im 
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Kontext von Zivilgesellschaft und Fachöffentlichkeit auf, wenn  – ausgehend 
vom Einzelfall bzw. dessen Skandalisierung – strukturelle Umsetzungsdefizite 
der Kinder- und Jugendhilfe öffentlich gemacht und Änderungen im Sinne 
von Rechtsverwirklichung sowie der Stärkung von Adressat*innenrechten 
eingefordert werden. Es bestehen Anknüpfungspunkte zu unterschiedlichen 
Themen und Diskursen, sodass Ombudschaft in Bezug auf verschiedene Dis-
kursstränge betrachtet wird: Im Kontext der Debatte der ehemaligen Heim-
kinder um unabhängige Beschwerderechte in Jugendhilfeeinrichtungen; mit 
Blick auf Machtfragen in institutionellen Beziehungen; ausgehend von Fragen 
der ombudschaftlichen Methodik bzw. konzeptioneller Rationalität; aus wohl-
fahrtsstaatssoziologischer Perspektive; im Kontext der Kinderrechte-Debatte 
sowie als Potenzial zum Zusammendenken mit Selbstorganisation. (Kapitel IV)

Auf der Grundlage langjähriger ombudschaftlicher Beratungserfahrungen im 
Bereich der erzieherischen Hilfen hat sich trotz unterschiedlicher Entstehungs-
kontexte (Kapitel III), fachlicher Bezüge (Kapitel IV) und den daraus gebildeten 
heterogenen Strukturen ein spezifisches Arbeitsfeld mit einheitlichen Qualitäts-
kriterien der ombudschaftlichen Tätigkeit entwickelt – selbst wenn sich in der 
Einzelfallarbeit der Ombudsstellen wiederholt zeigt, dass die Fallverläufe sich so 
unterschiedlich gestalten wie die Bedarfe der Adressat*innen. Mit dem 2021 neu 
eingeführten § 9a SGB VIII hat der Gesetzgeber die Aufgabenbeschreibung von 
Ombudsstellen bezugnehmend auf diese langjährige Praxis definiert, aber auch 
erweitert. Ombudschaft, als relativ junges Konzept in der Kinder- und Jugend-
hilfe, steht angesichts der Aufgabenerweiterung, wachsender Strukturen und 
vielfältigen Möglichkeiten der organisationalen Ausgestaltung vor der Heraus-
forderung, fachliche Standards und Qualitätskriterien der ombudschaftlichen 
Beratung auf Bundesebene zu gewährleisten und einer Verwässerung des Be-
griffs und des Konzeptes vorzubeugen. Die Sicherstellung von Unabhängigkeit 
und Niedrigschwelligkeit von Ombudsstellen bildet für die Praxis eine besondere 
Herausforderung. (Kapitel V)

Ombudschaftliche Beratung basiert wesentlich auf den Rahmenbedingungen 
des Jugendhilfe- sowie des Verfahrensrechts und will sozial- und rechtsstaatliche 
Anspruchsbedingungen der Rechtsordnung zu mehr bedarfsbezogener Einzel-
fallgerechtigkeit in der Anwendung miteinander verknüpfen. Hierbei ist zwar 
die rechtmäßige Anwendung des einschlägigen materiellen und prozessualen 
Rechts im Einzelfall relevant, aber mehr noch sind kommunikative Besonder-
heiten des Verfahrens in der ombudschaftlichen Beratung handlungsleitend. Auf 
besondere Weise werden „Recht haben“ und „Recht bekommen“ mit den Mitteln 
der Aufklärung, der Beteiligung, des sich Beschwerens und kritischen Wider-
sprechens beratungsmethodisch verbunden und damit sowohl die Stärkung der 
Handlungsfähigkeiten der Ratsuchenden als auch Qualitätsverbesserungen für 
die Praxis und das Recht der Jugendhilfe fachpolitisch angestrebt (s. Kapitel V).
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Hierbei spielen insbesondere Fragen der Einordnung der Rechtsdurch-
setzung, zum Stellenwert von Ombudschaft im Sozialrecht, zur rechtspolitisch 
angestrebten Inklusion im Jugendhilferecht sowie Fragen nach den recht-
lichen Möglichkeiten der (ombudschaftlichen) Durchsetzung von jugendhilfe-
bezogenen Anspruchsberechtigungen eine Rolle. (Kapitel VI)

Mit diesem Sammelband möchten wir dazu beitragen, dass Ombudschaft 
in der Jugendhilfe für alle Adressat*innen der Kinder- und Jugendhilfe zugäng-
lich wird und die in dem Buch dargestellten Aspekte bei der Weiterentwicklung 
des Arbeitsfeldes aufgegriffen werden. Denn es braucht eine ombudschaftliche 
Kultur – eine Kultur des Widerspruchs und eine Kultivierung von Konflikten – 
um eine bedarfsgerechte, menschenwürdige und offensive Jugendhilfe zu er-
reichen.

Wir möchten uns herzlich bei allen mitwirkenden Autor*innen bedanken. 
Ohne die vielfältigen Perspektiven auf das Feld Ombudschaft wäre die Er-
stellung eines solchen Sammelbands nicht möglich gewesen.1

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kritik und Anregungen.

Berlin, im April 2022
Andrea Len, Melissa Manzel, Björn Redmann, Prof. Dr.  Peter Schruth und 
Lydia Tomaschowski

Literatur
Thiersch, H. (2012). Erziehungshilfen im Spiegel der Geschichte – wo stehen wir heute? – 

Vortragsskizze. Forum Erziehungshilfen, 2012 (H. 1) S. 4-12.

1	 Ein weiterer herzlicher Dank gilt Dagmar Huber für die Unterstützung bei den 
Korrekturen des Manuskripts.
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Zentrale Versprechen der Kinder- und 
Jugendhilfe

Reinhard Wiesner

Unter diesem Titel wird in dem Beitrag der Blick auf die Strukturprinzipien 
der Kinder- und Jugendhilfe gelenkt, wie sie in den Grundlagen des SGB VIII 
und den einzelnen Vorschriften des Gesetzes zum Ausdruck kommen bzw. zu-
letzt durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz weiterentwickelt worden 
sind. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die Umsetzung des Gesetzes in den 
559 Jugendämtern. Dabei werden nicht nur erhebliche Diskrepanzen zwischen 
den Standards in den einzelnen Jugendämtern, sondern auch sogenannte Voll-
zugsdefizite  – also Diskrepanzen zwischen den rechtlichen Grundlagen und 
deren Umsetzung in der Praxis deutlich. Dazu zählen sowohl faktische Vollzugs-
defizite (z. B.: Schlechtleistung aus Kostengründen, Personalmangel), aber auch 
strukturelle Vollzugsdefizite, die mit der Gewährung und Erbringung personen-
bezogener sozialer Dienstleistungen verbunden sind, also insbesondere die Art 
und Weise der Beteiligung der Leistungsadressat*innen an der Bestimmung des 
Hilfebedarfs und der Erreichung der Hilfeziele. Dabei wird die zentrale Rolle der 
Ombudschaften für die Einlösung der Versprechen deutlich.

Strukturprinzipien des Kinder- und Jugendhilferechts

Beginnen wir mit einer kurzen historischen Rückblende: Der Verabschiedung 
des SGB VIII im Rahmen des KJHG im Jahre 1990 ging ein 30-jähriger Dis-
kussionsprozess um die Reform der Kinder- und Jugendhilfe voraus, der stark 
politisch ideologisch geprägt war und sich mit Fragen befasste, die bis heute 
aktuell sind:

	y der Aufgabenverteilung zwischen Eltern und Staat bei der Erziehung der 
Kinder

	y der Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern und
	y der Bereitstellung der notwendigen öffentlichen Mittel zur Umsetzung der 

gesetzlichen Vorgaben vor dem Hintergrund der Finanzverfassung des 
Grundgesetzes

Mehrere Gesetzgebungsinitiativen in den 70er und 80er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts scheiterten, bis am Ende das KJHG im Sommer 1990 



19

verabschiedet wurde und am 1. Januar 1991 in Kraft getreten ist (Wiesner 1990). 
Den kommunalen Gebietskörperschaften in den neuen Ländern wurde keine 
solche lange Vorbereitungszeit eingeräumt. Sie mussten im Rahmen eines 
Stufenkonzepts das im Westen diskutierte neue Gesetz bereits mit dem Inkraft-
treten des Einigungsvertrags am 3. Oktober 1990 umsetzen.

Perspektivenwechsel: Von der Gefahrenabwehr zur Förderung der 
Entwicklung junger Menschen

Dem SGB VIII liegt ein gegenüber dem Jugendwohlfahrtsgesetz (und der 
Jugendhilfeverordnung der DDR), die beide mit dem KJHG abgelöst worden 
sind, verändertes Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe zugrunde: Nicht mehr 
die (reaktive) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die 
Ausgrenzung verwahrloster Jugendlicher durch geschlossene Unterbringung 
und Arbeitserziehung oder die Rettung von Kindern vor dem gefährdenden 
Einfluss ihrer Eltern sind der zentrale Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, 
sondern die  – proaktive, auf das Eltern-Kind-System bezogene Förderung 
der Entwicklung junger Menschen und ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft durch allgemeine Förderungsangebote und Leistungen in unterschied-
lichen Lebenssituationen. Mittlerweile ist die Kinder- und Jugendhilfe in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen (so eines der Leitmotive des 14. Kinder- 
und Jugendberichts, Bundestagsdrucksache  17/12200, 2013, S. 251). Der 
Perspektivenwechsel wird (nicht nur) bei der Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege deutlich, die von einem Aufbewahrungsort 
für Kinder in sozialen Notlagen zum Infrastrukturangebot für alle Kinder ge-
worden ist und immer noch zum Leistungsspektrum der Kinder- und Jugend-
hilfe nach dem SGB VIII unter der Gesamtverantwortung des Jugendamtes 
gehört.

Das weite Verständnis der Kinder- und Jugendhilfe: Kinder- und 
Jugendhilfe als Anwalt für die Interessen aller jungen Menschen

Dabei geht das SGB VIII von einem weiten Verständnis der Kinder- und Jugend-
hilfe aus, indem es die Trennung der klassischen Teilfelder „Jugendarbeit“ und 
„Jugendfürsorge“ überwindet (sog. Einheit der Jugendhilfe), die Förderung 
der Entwicklung junger Menschen, den Abbau von Benachteiligungen und 
den Beitrag der Kinder- und Jugendhilfe zur Herstellung positiver Lebens-
bedingungen in den Mittelpunkt rückt (§ 1 Abs. 3) und dafür ein breites 
Leistungsspektrum vorsieht (§§ 11-41a), das von sog. infrastrukturellen 
Leistungen für alle Kinder bzw. alle Eltern bis hin zu Leistungen in spezifischen 
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bzw. belastenden Lebenssituationen reicht und dabei auch das Potential sozial-
räumlicher niedrigschwelliger Angebote nutzt. Bei der Umsetzung des Schutz-
auftrages bleibt sie weiterhin mit dem Spannungsfeld zwischen Hilfe und 
Kontrolle konfrontiert (Schone 2019).

Die plurale Angebotsstruktur in der Kinder- und Jugendhilfe als 
Voraussetzung für die Geltendmachung des Wunsch- und Wahlrechts

Vor dem Hintergrund eines jahrhundertelangen Engagements von Kirchen 
und karitativen Verbänden hält das SGB VIII an der pluralen Angebotsstruktur 
in der Kinder- und Jugendhilfe – als Voraussetzung für die Geltendmachung 
des Wunsch- und Wahlrechts (§ 5)  – fest und sichert deshalb die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen und der freien Jugend-
hilfe (§§ 3, 4). Diese umfasst nach dem Verständnis des Gesetzes nicht nur die 
klassischen Jugend- und Wohlfahrtsverbände, sondern auch örtliche Initiativen 
und Selbsthilfegruppen (§ 4a) sowie privat-gewerbliche Träger. Letztere sind 
allerdings noch nicht in jeder Hinsicht den freigemeinnützigen Trägern gleich-
gestellt, was nicht zuletzt unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten zunehmend 
diskutiert wird (Schweigler 2019; Münder, Meysen & Trenczek 2019, § 3 Rn.8).

Ausgangspunkt für die Gestaltung der örtlichen Angebotsstruktur und 
damit für die Jugendhilfeplanung sind  – so jedenfalls das Versprechen des 
Gesetzgebers – nicht die Interessen der Leistungsanbieter oder ein abstraktes 
Rangverhältnis öffentlicher und freier Jugendhilfe, sondern die Interessen 
der jungen Menschen und ihrer Eltern in der jeweiligen Region. Jugendhilfe-
planung hat damit nicht nur eine quantitative Komponente, sondern ist ein 
Instrument der Kommunikation und der Kooperation zur Ermittlung der 
zu deckenden Bedarfe und der Präferenzen für bestimmte Leistungsanbieter 
(Merchel 2016).

Jugendhilfe als Aufgabe kommunaler Selbstverwaltung: 
ein Gesetz – 559 Realitäten?

Schließlich liegt dem Gesetz  – ohne dass dies einer bundesrechtlichen 
Regelung zugänglich wäre – weiterhin ein politischer Konsens über die Wahr-
nehmung der Kinder- und Jugendhilfe als Aufgabe kommunaler Selbstver-
waltung zugrunde. Die Folge dieser den Ländern obliegenden Entscheidung 
über die Aufgabenzuweisung (BVerfG v. 18.7.1967 Rn. 92 ff.; NJW 1967, 1795) 
ist die primäre Finanzierungslast der Kommunen sowie die Beschränkung der  
staatlichen Aufsicht über die Tätigkeit der Jugendämter auf die sogenannte 
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Rechtsaufsicht des jeweiligen Bundeslandes. Die Folge dieser Aufgaben-
zuweisung ist auch die primäre Finanzierungslast bei den kommunalen Ge-
bietskörperschaften, die durch den sogenannten Mehrbelastungsausgleich 
seitens der Länder ergänzt wird (Konnexitätsprinzip). Ob diese historisch be-
gründete Aufgabenzuweisung angesichts der Ausgestaltung des Kinder- und 
Jugendhilferechts als Sozialleistungsrecht im Dreieck von Eltern – Kind – Staat 
heute noch sachgerecht ist, erscheint durchaus zweifelhaft. Allerdings garantiert 
das Grundgesetz den Kommunen einen Kernbereich der Selbstverwaltung 
(Art. 28 GG). Damit dürfte angesichts der zentralen Bedeutung der Kinder- 
und Jugendhilfe für die kommunalen Gebietskörperschaften eine Änderung 
der Aufgabenzuweisung (Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungs-
kreis anstatt im eigenen Wirkungskreis) wohl nicht zulässig sein. Folge dieser 
Aufgabenzuweisung ist aber, dass die bundeseinheitliche Rechtsgrundlage, das 
SGB VIII, in den 559 Jugendämtern aus finanziellen Gründen unterschiedlich 
umgesetzt wird – eine Konsequenz, die nicht tolerabel ist.

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im 
verfassungsrechtlichen Kontext

Die Basis für die Aufgabenbestimmung bildet das Dreieck Eltern – Kind – Staat 
und die damit verbundene Aufgabenverteilung zwischen Eltern und Staat im 
Hinblick auf die Erziehung/Förderung und den Schutz von Kindern (Art. 2, 6 
GG) sowie das Sozialstaatsgebot (Art. 20 GG).

Das Kinder- und Jugendhilferecht ist im wesentlichen Sozialleistungs-
recht und deshalb in das Sozialgesetzbuch eingegliedert worden, was in 
der Entstehungszeit nicht unumstritten war. Infolgedessen steht es in 
einem verfassungsrechtlichen Zusammenhang mit dem Sozialstaatsprinzip 
(Art. 20 Abs. 1 GG). Allerdings liegt diesem Verfassungsprinzip eine gewisse 
Wirkungsschwäche zugrunde. So lässt sich aus diesem Prinzip „regelmäßig 
kein Gebot entnehmen, soziale Leistungen in einem bestimmten Umfang 
zu gewähren“ (Jarass & Pieroth 2020, Art. 20 GG Rn. 154 unter Verweis auf 
BVerfGE 110, 412, 445). Insbesondere besteht kein Anspruch auf bestimmte 
soziale Regelungen. Damit kann das Sozialstaatsgebot nicht als Maßstab für 
die Ausgestaltung des Leistungsspektrums der Kinder- und Jugendhilfe heran-
gezogen werden.

Den verfassungsrechtlichen Rahmen bilden daher in erster Linie die 
Grundrechte der Kinder und ihrer Eltern, die sich zum einen unmittelbar aus 
dem Text des Grundrechtekatalogs ergeben, zum anderen aber in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts der letzten Jahrzehnte entwickelt 
worden sind (dazu Britz 2014 und 2016 sowie zuletzt BVerfG NJW 2022, 167, 
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wo das Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht des Kindes auf schulische 
Bildung entwickelt hat).

Jugendhilfe im Dreieck Eltern – Kind – Staat: Leistungen für junge 
Menschen im Kontext ihrer Familien

Die Kinder- und Jugendhilfe hat nach der Eingangsformel im SGB VIII (§ 1 Abs.3 
SGB VIII) die Entwicklung junger Menschen zu fördern und Kinder und Jugend-
liche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Sie erreicht dieses Ziel:

	y über Leistungen, die sich an alle jungen Menschen richten, sowie solche, 
die sich an junge Menschen in besonderen Lebenssituationen richten

	y über die Unterstützung der Eltern zur Förderung der Eltern-Kind/Jugend-
lichen-Beziehung

	y durch ein breites Spektrum von Leistungen, das von allgemeinen An-
geboten der Eltern- und Familienbildung bis hin zu Hilfen in speziellen 
Lebenssituationen reicht

	y über den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren
	y durch Inobhutnahme und Einschaltung des Familiengerichts
	y durch Maßnahmen zum Schutz von Kindern in Einrichtungen und in 

Pflegefamilien.

Das Kinder- und Jugendhilferecht folgt damit den Vorgaben des Grundgesetzes 
sowie der UN-Kinderrechtskonvention zur Aufgabenverteilung zwischen 
Eltern und Staat und zum Recht des Kindes auf Förderung, Beteiligung und 
Schutz  – mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung zu führen. Das Wohl des Kindes oder Jugendlichen, das 
bis zur Grenze der Kindeswohlgefährdung von den Eltern selbst  – ggf. mit 
staatlicher Unterstützung – gewährleistet wird, bildet dabei die Grundlage und 
das Ziel der Leistungen. Dabei begreift das Gesetz Kinder und Jugendliche als 
Rechtsubjekte und weist ihnen auch Rechtsansprüche auf Leistungen zu, bleibt 
aber der zentralen Aussage von Art. 6 Abs. 2 GG verpflichtet, wonach den 
Eltern die primäre Erziehungsverantwortung (als Recht und Pflicht) obliegt, 
über die weder sie selbst, noch Kinder und Jugendliche disponieren können.

Mit der Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe übernimmt der Staat – 
anders als in der Schule – keinen eigenständigen Erziehungsauftrag. Dies wird 
auch dadurch unterstrichen, dass die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland in der Zusammenarbeit mit freien Trägern erbracht werden, 
die den Anspruch erheben, nicht als Auftragnehmer des Staates (des Jugend-
amts) aufzutreten, sondern als Vertragspartner der Eltern bzw. der Kinder oder 
Jugendlichen vertreten durch die Eltern. Die Praxis sieht häufig anders aus.
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Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Finanzierung freier 
Träger als Grundlage für verlässliche und kontinuierliche Hilfen

Ausgehend von der Grundentscheidung des Gesetzgebers, die Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland nicht zu verstaatlichen, sondern zur Gewähr-
leistung eines pluralen Angebots im Bereich der Erziehung ein breites An-
gebotsspektrum zur Verfügung zu stellen, gehört die Zusammenarbeit 
zwischen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe zu den Strukturprinzipien 
der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland und ist eine der tragenden Säulen 
des deutschen Kinder – und Jugendhilferechts.

In dem Zeitraum seit der Verabschiedung des KJHG im Jahre 1990 haben 
aber verschiedene Faktoren Einfluss auf die Ausgestaltung des Verhältnisses 
zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe genommen. Genannt seien hier:

	y die Verrechtlichung der Zusammenarbeit durch den Ausbau des sozial-
rechtlichen Dreiecksverhältnisses (§§ 77, 78a ff);

	y Tendenzen zur Auslagerung der Steuerungsverantwortung durch Formen 
des „Outsourcing“ an bestimmte Leistungsanbieter zum Teil auch über das 
Instrument der Vergabe

	y die Entwicklung eines „Markts der Kinder- und Jugendhilfe“.

Radikal geändert hat sich mit dieser Entwicklung „vom Korporatismus zum 
Markt“ (Münder, Meysen & Trenczek 2019, § 4 Rn.8) auch der Blick auf die 
freien Träger: Sie werden nicht mehr als humanitäre Organisationen, sondern 
als Wirtschaftsunternehmen betrachtet, die Gewinne erzielen dürfen, gleich-
zeitig aber auch das Risiko mangelnder Auslastung tragen. Die meisten von 
ihnen verstehen sich zwar weiterhin als Vertreter der Interessen der von 
ihnen betreuten hilfebedürftigen Personen. Sie müssen aber gleichzeitig ihre 
Interessen als Arbeitgeber in der Konkurrenz mit anderen Leistungsanbietern 
im Blick haben.

Da personenbezogene soziale Dienstleistungen auf eine längerfristig an-
gelegte Interaktion zwischen den beteiligten Personen angelegt sind, liegt ein 
wesentliches Element für ihren Erfolg in der Qualität und Kontinuität dieser 
Interaktion. Noch immer werden  – aus unterschiedlichen Gründen  – viele 
Leistungen (zur Unzeit) abgebrochen. So wird bei der Heimerziehung nicht 
einmal jede zweite Hilfe nach Plan beendet (Autorengruppe Kinder- und 
Jugendhilfestatistik 2019, S. 77). Freie Träger haben auch das Recht, von sich 
aus einen Hilfeprozess zu beenden oder abzubrechen, wenn sie zum Ergebnis 
kommen, ihre Möglichkeiten seien erschöpft. Der Maßstab, den freie Träger 
hier an ihr fachliches Potenzial und dessen Grenzen anlegen, ist offensicht-
lich sehr unterschiedlich und mag auch durch fiskalische Erwägungen (positiv 
oder negativ) beeinflusst sein. Jedenfalls haben „Verlegen und Abschieben“ eine 
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lange Tradition (Freigang  1986) und manche jungen Menschen, von denen 
einige (am Ende) in einer geschlossenen Unterbringung landen, haben eine 
solche Jugendhilfekarriere hinter sich. Der Film „Systemsprenger“ (Regie: Nora 
Fingscheidt 2019) dokumentiert das vielseitige Versagen des Systems Kinder- 
und Jugendhilfe und der handelnden Personen auf eindrucksvolle Weise.

Vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Aufgaben bedeutet dies, dass 
die Kriterien für die Zulassung freier Träger zum „Markt der Anbieter“, aber 
auch die Anforderungen an Einrichtungen für die Bewältigung von Problemen 
„schwieriger junger Menschen“ deutlich verschärft werden müssen, wozu 
auch eine qualifizierte Fallsteuerung durch das zuständige Jugendamt gehört. 
„Abschieben und Verlegen“ wird damit nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden können, muss aber deutlich reduziert werden. Damit sind erhöhte 
Anforderungen an das fachliche Potenzial in den Einrichtungen verbunden, 
was auch bei der Finanzierung berücksichtigt werden muss. Gegebenen-
falls bedarf es neuer Formen von Mischfinanzierung, bei denen die Vorteile 
einer fallunabhängigen Finanzierung mit den Vorteilen einer fallspezifischen 
Finanzierung verbunden werden.

Gleichzeitig muss bei der Bereitstellung finanzieller Mittel viel stärker ins 
Bewusstsein gelangen, dass es sich dabei nicht um kurzfristige Ausgaben be-
zogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern um langfristige Investitionen in 
die Zukunft junger Menschen handelt – ein Aspekt, der bei der Fixierung auf 
jährliche Budgets bzw. auf Haushaltsstellen schnell aus dem Blick gerät.

Ein Dauerthema sind die Formen der Finanzierung freier Träger. Bis heute 
kommen Modelle der Zuwendungsfinanzierung, der Entgeltfinanzierung und 
einer Mischfinanzierung zur Anwendung. Für bestimmte Leistungen sieht 
das SGB VIII zwingend die Entgeltfinanzierung vor, überlässt aber bei der 
Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder die Wahl der Finanzierungs-
form den Ländern (§ 74a SGB VIII). Dies führt dazu, dass in vielen Bundes-
ländern die Finanzierung noch immer mit Eigenanteilen der freien Träger ver-
bunden ist – eine Praxis, die seit der Ausgestaltung der Förderung in Kitas als 
Rechtsanspruch nicht mehr nachvollziehbar ist, von der Rechtsprechung aber 
weiterhin toleriert wird (zuletzt OVG Bremen ZKJ 2021, 380). Hinzu kommt 
die landesrechtlich und örtlich unterschiedliche Praxis der Elternbeiträge. Von 
einer Gleichheit der Lebensverhältnisse sind wir noch weit entfernt.

Hilfe zur Erziehung – wie ist sie eigentlich gedacht?

Hilfe zur Erziehung als Hilfetypus (§§ 27 bis 35 SGB VIII) zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie die beiden Akteure im Erziehungsprozess, nämlich 
Eltern und Kinder/Jugendliche in den Blick nimmt und zu Adressat*innen 
der Leistung macht. Primärer Ansatzpunkt für die Hilfe zur Erziehung ist 
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nach dem Willen des Gesetzgebers des KJHG die Verbesserung der Er-
ziehungskompetenz der Eltern mit dem Ziel, die Eltern möglichst wieder in 
den Stand zu versetzen, dass sie der verfassungsrechtlich ihnen zugewiesenen 
Erziehungsverantwortung (Art. 6 Abs.2 Satz 1 GG) wieder ohne diese Hilfe 
gerecht werden können und damit gleichzeitig der Prozess der Verselbst-
ständigung junger Menschen von diesen und den Eltern gemeinsam ge-
meistert werden kann. Damit unterscheidet sich die Hilfe zur Erziehung im 
SGB VIII vom Konzept seines Vorgängers, des Jugendwohlfahrtsgesetzes, 
das auf Gefahrenabwehr fixiert war und (sogleich) auf staatliche Ausfallbürg-
schaft und staatliche Ersatzerziehung des Kindes bzw. Jugendlichen setzte, 
die aber erst bei „drohender Verwahrlosung des Kindes“ aktiviert wurde 
und eine ausschließlich kompensatorische Funktion hatte. Das Konzept der 
Hilfe zur Erziehung im SGB VIII als Unterstützung und Verbesserung der 
Eltern-Kind-Beziehung trägt damit nicht nur der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, sondern insbesondere auch dem Gebot von 
Art. 18 Abs. 2 der UN-Kinderrechtskonvention Rechnung, der die Vertrags-
staaten verpflichtet, die Eltern in „angemessener Weise bei der Erfüllung 
ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, zu unterstützen“.

Mit der in § 27 Abs.1 SGB VIII normierten Voraussetzung, dass „eine 
dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet“ ist, wird eine Lebenssituation des Kindes angesprochen, die 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die zur Verfügung stehende Erziehungs-
leistung (der Eltern) nicht ausreicht, das Ziel der Erziehung zu erreichen. Der 
Zielsetzung der Hilfe entsprechend entsteht der Anspruch deutlich unterhalb 
der Schwelle einer Kindeswohlgefährdung (Wapler in Wiesner &Wapler 2022 
§ 27 Rn. 23; wohl auch Kunkel, Kepert & Pattar 2021, SGB VIII § 27 Rn. 5 und 
6). Der zu deckende „erzieherische Bedarf “ ist daher nicht nur im Hinblick auf 
das Kind, sondern auch im Hinblick auf die (Wieder)Befähigung der Eltern zu 
bestimmen, ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Worin der Hilfe-
bedarf besteht, kann nicht abstrakt, sondern nur einzelfallbezogen gemeinsam 
mit den Eltern unter Beteiligung des Kindes oder Jugendlichen mit der für 
die Hilfe verantwortlichen Fachkraft festgestellt werden und muss immer 
wieder nachjustiert werden. Die Hilfestellung ist damit auf den Erziehungs- 
und Interaktionsprozess zwischen Eltern und Kind bzw. Jugendlichen und 
damit weder alleine auf das Kind/den*die Jugendliche*n als Individuum, 
noch auf die Eltern(teile) als Individuen konzentriert, sondern knüpft an der 
Erziehungs- und Lebensgemeinschaft von Eltern und Kind/Jugendliche*r, am 
„System“ Familie an, sie ist also zugleich kind- und elternorientiert – mit unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung entsprechend dem unterschiedlichen „er-
zieherischen Bedarf “ im Einzelfall: Ziel ist in jedem Fall die Verbesserung des 
Erziehungsprozesses, der Interaktion und Kommunikation zwischen Eltern 
und Kindern bzw. Jugendlichen.
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Bedingungslose Jugendhilfe

In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung nach einer „bedingungs-
losen Jugendhilfe“ zu verstehen, wie sie in jüngerer Zeit von fachwissenschaft-
licher Seite erhoben wird (Schrödter, Thalheim  & Freres  2022). Ausgehend 
von der Feststellung, dass die Inanspruchnahme von Sozialer Arbeit immer 
stigmatisierend sei, weil die Hilfe nicht als primärer Normalbedarf vorgesehen 
ist, sondern ihre Inanspruchnahme einen abweichenden Sonderbedarf 
markiere, wird gefordert, erzieherische Hilfen nicht mehr an die Prüfung eines 
erzieherischen Bedarfs zu binden, sondern als Sozialleistungen allen Eltern und 
ihren Kindern zugänglich zu machen (Schrödter, Thalheim & Freres 2022). Un-
abhängig von der rechtspolitischen Frage, ob solch eine Änderung der Rechts-
grundlage sinnvoll oder realisierbar erscheint, können Jugendämter und ihre 
Fachkräfte aber bereits jetzt durch ihre Öffentlichkeitsarbeit, ihre Handlungs-
konzepte und nicht zuletzt durch die persönliche Haltung der Fachkräfte einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Eltern sich mit ihren Problemen ver-
standen fühlen und es zu einer für die Erreichung der Hilfeziele notwendigen 
Beteiligung auf Augenhöhe kommt. Zudem wird bei der Gewährung und Er-
bringung von personenbezogenen Dienstleistungen immer die Klärung des 
individuellen Bedarfs notwendig sein.

Beteiligung als Fundament des Hilfeprozesses

Beteiligung ist bei personenbezogenen sozialen Dienstleistungen, die das 
Proprium der meisten Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe darstellen, ein 
zentrales Element der Aufgabenerfüllung bzw. der Zielerreichung bei der 
Leistungsgewährung.

Das Prinzip der Beteiligung erfährt im Bereich der individuellen Hilfen 
(zur Erziehung) wegen deren Bezogenheit auf das einzelne Eltern-Kind-System 
und die Dynamik der Interaktion im Hinblick auf den Erziehungsprozess eine 
besondere Ausprägung. Die Leistungsadressat*innen (Eltern und Kinder bzw. 
Jugendliche) sind deshalb nicht nur anzuhörende Verfahrensbeteiligte. Viel-
mehr sind der Leistungsträger, also das Jugendamt, aber auch der ausgewählte 
Leistungserbringer auf die Mitwirkung der Leistungsadressat*innen am Hilfe-
prozess während der gesamten Dauer des Leistungsverhältnisses angewiesen, 
wenn die Leistung Erfolg haben soll (zur Instrumentalisierung angeblicher 
Mitwirkungspflichten in der Kinder- und Jugendhilfe siehe Schruth 2020).

Das Spezifikum personenbezogener Dienstleistungen ist, dass Mit-
arbeiter*innen in den Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugend-
hilfe und die Adressat*innen der Leistung durch die Art ihres Zusammen-
wirkens (pädagogische Interaktion, Aushandlungsprozess) gemeinsam den 
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Leistungserfolg herbeiführen (müssen). Die Mitwirkung der Leistungs-
adressat*innen hat deshalb in der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur ver-
fahrensrechtliche, sondern vor allem materiellrechtliche Bedeutung. Die Rede 
ist von der Koproduktion bei der Leistungserbringung, was zur Folge hat, 
dass die Qualität der Leistungen nicht allein von den Qualitätsstandards des 
Leistungsanbieters abhängt, sondern auch und vor allem von der Mitwirkungs-
bereitschaft bzw. -fähigkeit der Adressat*innen. Dabei gehört es zu den fach-
lichen Anforderungen, diese Mitwirkungsbereitschaft zu wecken und zu 
fördern und für eine entsprechende Kommunikationskultur Sorge zu tragen. 
Dies setzt natürlich auch eine entsprechend sensible Haltung bei den Fach-
kräften voraus, die es Eltern erleichtert, sich zu öffnen und eine vertrauensvolle 
Beziehung zu den Fachkräften aufzubauen in einer Situation, in der sie den An-
forderungen, die Staat und Gesellschaft an die Erziehung von Kindern richten, 
nicht gerecht geworden sind.

Im Hinblick auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kommt 
diesen Rechten noch eine weitere spezielle Bedeutung zu: Entscheidungen, 
die Eltern oder staatliche Institutionen für Kinder oder Jugendliche treffen, 
sind verfassungsrechtlich nur zu rechtfertigen, wenn sie im Interesse der be-
troffenen Person liegen bzw. zu ihrem Wohl getroffen werden. In diesem 
Sinne dient die Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen nicht nur dem 
Anliegen, Informationen über das Kind oder den*die Jugendliche*n zu 
gewinnen, sondern auch dazu, seiner*ihrer wachsenden Autonomie Raum 
zu geben. Dennoch wird das Jugendamt nicht zum Anwalt des Kindes oder 
Jugendlichen, gegen den die Eltern sich in Stellung bringen müssen, sondern 
es behält sowohl die Perspektive der Eltern als auch die des Kindes im Blick 
und agiert gegebenenfalls als Moderator. Das Thema „Beteiligung“ war auch 
einer der Schwerpunkte des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (Bundes-
tagsdrucksache 19/26107, 2021, S. 52) und findet in einer Vielzahl gesetzlicher 
Änderungen seinen Ausdruck.

Die aktive Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen in der 
Praxis angemessen auszugestalten, bleibt aber eine große fachliche und 
organisatorische Herausforderung. Die Erkenntnisse aus dem Projekt „Jugend-
hilfe und sozialer Wandel – Leistungen und Strukturen“ vermitteln dazu ein 
zwiespältiges Bild (Gadow, Peucker, Pluto  & Seckinger  2011; siehe auch die 
Beiträge in Faltermeier, Knuth & Stork 2022).

Bedarfsgerechte Hilfe

Zu den Strukturprinzipien der Kinder- und Jugendhilfe gehört auch das Be-
darfsdeckungsprinzip. Dieses entfaltet seine Wirkung vor allem bei den Einzel-
fallhilfen. So heißt es in § 27 Abs.2 SGB VIII: „Art und Umfang der Hilfe richten 
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sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall.“ Dieser Bedarf kann nur 
individuell und partizipativ bestimmt werden. In einer grundrechtsgebundenen 
Rechtsordnung, in der u. a. die Individuen ein Recht auf die freie Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und Eltern ein Recht auf die Erziehung 
ihrer Kinder nach den eigenen Vorstellungen (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) haben, 
kommt es zwangsläufig – und gewollt – zu einer Vielfalt an familiären Lebens-
formen, Erziehungsvorstellungen und Erziehungsmethoden. Eine „Normali-
tät“ des Aufwachsens, an der die einzelnen Kinder, Jugendlichen und Eltern 
gemessen werden könnten, gibt es in einer pluralistischen Gesellschaft nicht 
(Wapler in Wiesner & Wapler 2022, SGB VIII § 27 Rn. 24).

Ausgangspunkt der Ermittlung der Anspruchsvoraussetzungen kann daher 
nur der einzelne (junge) Mensch in seiner konkreten Lebenssituation sein 
und die Frage, ob im Hinblick auf das Ziel der Erziehung – die Entwicklung 
zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit (§ 1 Abs. 1 SGB VIII)  – Mangellagen bestehen. Daraus folgt 
die zwingende Notwendigkeit, die betroffenen Kinder, Jugendlichen und ihre 
Personensorgeberechtigten an der Bedarfsermittlung zu beteiligen (§ 36 Abs. 1, 
Abs. 2 S. 2), sich auf ihren Standpunkt einzulassen und neben erkennbaren 
Problemen auch Ressourcen und Stärken wahrzunehmen.

Die richtige Balance zwischen fachlicher Einschätzung „von außen“ und 
der subjektiven Perspektive der Betroffenen zu finden, ist Aufgabe sozial-
pädagogischer Fachlichkeit, die rechtlich nur begrenzt geregelt werden kann 
(Wapler in Wiesner & Wapler 2022, SGB VIII § 27 Rn. 25). Für die Hilfe zur 
Erziehung hat sich der Gesetzgeber nachvollziehbar für eine unbestimmte Tat-
bestandsformulierung entschieden, die der fachlichen Einschätzung im Einzel-
fall Raum lässt. Flankiert wird sie durch Verfahrensvoraussetzungen (§ 36), die 
ein fachlich begründetes und kooperatives Vorgehen sicherstellen (sollen).

Aufgrund des interaktiven Prozesses und der gemeinsamen Entscheidungs-
findung wird in diesem Zusammenhang vielfach der Begriff der „Aushandlung“ 
genutzt. Unter Aushandlung wird im sozialpädagogischen Bereich das Vermitteln 
und Zusammenführen unterschiedlicher Situationsdefinitionen und Handlungs-
vorstellungen sowie eine aus den unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten 
erfolgende Bewertung des Hilfeverlaufs verstanden (Merchel 1994, S. 54). Vor 
dem Hintergrund, dass letztlich doch das Jugendamt die Entscheidung über die 
Gewährung von Hilfen zur Erziehung trifft, die Bewilligung der Leistungen in 
der Form des Verwaltungsakts verfügt und die Steuerungsverantwortung für 
ein bedarfsgerechte Hilfe trägt, hat sich in rechtlicher Perspektive der Begriff 
der „Aushandlung“ als missverständlich herausgestellt (Gallep in Wiesner  & 
Wapler 2022, SGB VIII § 36 Rn.11 mwN).

Mit der Bestimmung des „erzieherischen Bedarfs“ zur Richtschnur für 
die Art und den Umfang der Hilfe kommt gleichzeitig zum Ausdruck, dass 
die Berücksichtigung finanzieller Aspekte sachwidrig ist. Die Ablehnung einer 
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gebotenen Hilfe zur Erziehung oder die Einstellung einer solchen Hilfe wegen 
fehlender Haushaltsmittel ist deshalb rechtswidrig (so schon VG Hamburg 
v. 8.12.1999-13 VG 4549/99 und 13 VG 4683/99 zu einer Verfügung des zu-
ständigen Bezirksjugendamtes). Entsprechendes gilt für pauschale Vorgaben 
für den Umfang der zu bewilligenden Fachleistungsstunden. Zwar gibt es auf 
Grund der Einzelfallorientierung keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte 
Anzahl von Fachleistungsstunden, ebenso wenig kann es aber eine pauschale 
Begrenzung auf eine bestimmte Stundenzahl geben, weil damit der Grund-
satz der Bedarfsorientierung missachtet wird. Entsprechendes gilt auch für 
pauschale Vorgaben der Leistungsdauer von stationären Hilfen zur Erziehung.

Ombudschaften als wichtiges Instrument für die Einlösung 
der Versprechen

Das Kinder- und Jugendhilferecht enthält eine Vielzahl von Versprechen, die 
aber im Einzelfall nur bedingt eingelöst werden. Die Steuerung durch Recht 
wird durch verschiedene Faktoren, nicht zuletzt die gesetzlichen Handlungs-
spielräume, die auch fiskalisch genutzt oder  – besser  – missbraucht werden 
können, relativiert. So erhebt das Recht den Anspruch, sich am Bedarf der 
jungen Menschen und ihrer Familien zu orientieren, löst diesen Anspruch 
in der Praxis aber – aus vielen Gründen – nicht immer ein. Umso wichtiger 
ist es deshalb, dass die Subjektstellung, die das Recht jungen Menschen und 
ihren Eltern einräumt, auch tatsächlich wirksam wird. Ein zentrales Thema ist 
dabei die Kenntnis der Leistungsadressat*innen von ihren Rechten und deren 
Geltendmachung bzw. Durchsetzung. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
sind es überproportional Familien in prekären Lebensverhältnissen, die Hilfen 
in Anspruch nehmen (müssen). Dabei tritt die Machtasymmetrie zwischen 
Eltern und Fachkräften offen zu Tage (Hansbauer  2022). Ombudschaften 
können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, solche Asymmetrien zu be-
seitigen oder wenigstens zu entschärfen. Sie sind ein wichtiges Instrument 
für die Verwirklichung der Ziele des Kinder- und Jugendhilferechts und die 
Durchsetzung der Rechte der Leistungsadressat*innen im Einzelfall. Mit ihrer 
Hilfe werden die Versprechen des Gesetzgebers im wirklichen Leben auch ein-
gehalten.
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Typische Konflikte in der 
Leistungsgewährung: Hilfeplanverfahren 
und die Gewährung von Hilfen für junge 
Volljährige und Careleaver*innen

Nicole Rosenbauer

Der Beitrag beschreibt typische Konflikte und Problematiken, die für junge 
Menschen und Familien im Zugang zum Hilfesystem und im Hilfegewährungs-
prozess entstehen können. Die Beschreibung orientiert sich am zeitlichen Ab-
lauf einer (potentiellen) Inanspruchnahme: Hilfebegehren und scheiternde Zu-
gänge zu Unterstützung (I), Verlauf der Inanspruchnahme und unzureichende 
Partizipation (II) sowie eine forcierte Beendigung von Hilfen (III). Der dritte 
Abschnitt fokussiert die Hilfegewährung für ältere Jugendliche/junge Volljährige 
und Careleaver*innen. Als Auslöser für typische Konflikte und Problematiken 
thematisiert werden insbesondere hochschwelliges Verwaltungshandeln, die Miss-
achtung von Beteiligungsrechten, beschämende und entwürdigende Umgangs-
weisen, misslingende Vertrauensverhältnisse sowie Kosten- und Finanzierungs-
aspekte als Hintergrund einer Begrenzung der Gewährung von Leistungen, auf 
die junge Menschen und Eltern einen Rechtsanspruch haben.

Das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII ist der zentrale Schlüsselprozess 
für den Zugang zu Leistungen und für die Vereinbarung, Begründung und Ge-
staltung von Hilfen zur Erziehung in Verantwortung des öffentlichen Trägers 
Jugendamt. In diesem Verfahren müssen die Fachkräfte des öffentlichen 
Trägers unterschiedliche Funktionen und Legitimationsanforderungen be-
arbeiten und austarieren; es sollen rechtliche Ansprüche konkretisiert und 
verwaltungstechnische Prinzipien eingehalten werden. Gleichzeitig haben 
sie dabei durchgängig das sozialrechtliche partizipative Grundprinzip des 
SGB VIII zu beachten und die Mitwirkung von jungen Menschen und Eltern 
sicherzustellen. Die Kommunikations- und Interaktionsprozesse zwischen den 
Vertreter*innen des Jugendamts und jungen Menschen und Familien voll-
ziehen sich in der Praxis in einem strukturell machtasymmetrischen Verhält-
nis (vgl. Urban-Stahl 2011, S. 9); auch hierdurch ist das Hilfeplanverfahren ein 
komplexes, anforderungsreiches und durchaus konfliktbehaftetes Verfahren: 
Konflikte und Anliegen, die im Rahmen der Hilfe- und Leistungsgewährung 
entstehen, bilden bislang den größten Beratungsbereich in Ombudsstellen; in 
Berlin bspw. 86,3 % (vgl. IPP 2020, S. 42) und in Sachsen je nach Kategorisierung  
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zwischen 67,9 % und 81,2 % (vgl. KJRV 2019, S. 33)1. Diese Anliegen haben 
zwei Schwerpunkte: Der erste materiell-rechtliche Schwerpunkt sind Konflikte 
um die Ablehnung von nachgefragten bzw. beantragten Jugendhilfeleistungen, 
um die Fortführung von Hilfen und die Beendigung von Hilfen gegen den 
Willen des jungen Menschen und/oder dessen Eltern. Anliegen im zweiten, 
prozessualen Schwerpunkt beziehen sich auf eine als unzureichend wahr-
genommene Beteiligung  – in Bezug auf das Wunsch- und Wahlrecht, den 
Hilfeplanprozess und die Hilfeplangespräche.2

Um Konflikte und Problematiken verstehen und einordnen zu können, die 
im Zugang zum Hilfesystem und im Gewährungsprozess für junge Menschen 
und Familien entstehen, können die „Prinzipien guter Verwaltung“ als Heuristik 
herangezogen werden. Deren Hauptaspekte sind Unparteilichkeit, Gerechtig-
keit, Angemessenheit der Verfahrensdauer und Recht auf Gehör, Recht auf 
Akteneinsicht und Begründungspflicht. Diesen Prinzipien widersprechen 
bspw. auch unhöfliche Behandlung, repressives und diskriminierendes Ver-
halten oder mangelnde Hilfsbereitschaft (vgl. Kucsko-Stadlmayer  2008, 
S. 35 f.)3. Wenden sich Ratsuchende an Ombudsstellen, dann thematisieren sie 
im Kontext ihrer Anliegen in der Regel Aspekte, die als Verletzungen dieser 
„Prinzipien guter Verwaltung“ verstanden werden können.

Die folgende Konkretisierung typischer Konflikte und Problematiken im 
Hilfegewährungsprozess orientiert sich am zeitlichen Ablauf einer (potentiellen) 
Inanspruchnahme: Hilfebegehren und scheiternde Zugänge zu Unterstützung, 
Verlauf der Inanspruchnahme und unzureichende Partizipation, insbesondere 
im Hilfeplangespräch sowie eine forcierte Beendigung von Hilfen. Der dritte 
Abschnitt legt den Fokus auf die Hilfegewährung für ältere Jugendliche/junge 
Volljährige und Careleaver*innen4.

1	 Hierzu gehören bspw. – exemplarisch aus der Fallstatistik Sachsen von 2013 bis 2018 – 
die Kategorien: Hilfegestaltung, Hilfegewährung, Streitigkeiten im Hilfeplanverfahren, 
Umgang mit dem Jugendamt, Hilfen Ü 18, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
Pflegeverhältnisse und § 35a SGB VIII (insg. 67,9 %); erweitert je nach Perspektive um 
Inobhutnahme, Kindeswohlgefährdung, Probleme mit Vormund*innen und Sorge-
rechtsentzug (insg. 81,2 %) (vgl. KJRV 2019, S. 33).

2	 Ulli Schiller vom Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe (BRJ) sei sehr herzlich für den 
konstruktiven Austausch zum Beitrag und die hilfreichen Anmerkungen gedankt.

3	 Das Recht auf eine gute Verwaltung ist im Artikel 41 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union normiert. Vergleichbare Gewährleistungen in Deutschland finden 
sich im Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 3 GG und einfachgesetzlich in den Ver-
waltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der Länder (vgl. Kucsko-Stadlmayer 2008, 
S. 33 f.; Plohmann 2013).

4	 „Als Care Leaver werden junge Menschen bezeichnet, die sich in öffentlicher stationärer 
Erziehungshilfe (Wohngruppen, Erziehungsstellen, Pflegefamilien oder anderen Be-
treuungsformen) befinden und deren Übergang in ein eigenständiges Leben unmittelbar 
bevorsteht. Der Begriff umfasst auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die diese Hilfe-
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Hilfebegehren und scheiternde Zugänge zu Unterstützung

Scheiternde Zugänge von jungen Menschen und Familien zu Hilfen zur Er-
ziehung und abgelehnte Jugendhilfeleistungen werden im Fachdiskurs kaum 
thematisiert. In der Berliner Ombudsstelle bspw. sind Konflikte über die 
Nicht-Gewährung einer neuen Hilfe zur Erziehung das häufigste Anliegen 
(vgl. IPP 2020, S. 44). Das heißt konkret, um Unterstützung beim Jugendamt 
ersuchenden Eltern oder jungen Menschen gelingt mit ihrem Hilfebegehren 
zunächst kein Zugang zum Hilfesystem  – sie werden wieder ‚weggeschickt‘. 
Betrachtet man kursorisch verschiedene Fallstatistiken der Ombudsstellen, 
handelt es sich hierbei um ein quantitativ durchaus bedeutsames Phänomen: 
Bei mindestens einem Drittel aller Anfragen geht es um unbefriedigte Hilfe-
bedarfe, sprich: um nicht gewährte Hilfen zur Erziehung und angrenzende 
Leistungen wie Hilfen für junge Volljährige.5

Scheiternde Zugänge zum Hilfesystem und zu begehrter Unterstützung 
können aus zwar nicht dezidiert rechtswidrigem, gleichwohl „hochschwelligem 
Verwaltungshandeln“ resultieren (vgl. BRJ 2018, S. 12 ff.). Im Zugang zum 
Hilfesystem ergeben sich typische Konflikte und Problematiken dadurch, dass 
(a) den hilfesuchenden jungen Menschen und Familien nicht klar ist, dass sie 
selbst einen Leistungsanspruch geltend machen können und wie sich der Weg 
der Beantragung vollzieht (Hilfebegehren und Antragsweg). Konkret geht es 
hier um den Umgang mit Anträgen von jungen Menschen oder Eltern und eine 
Nichtachtung von Antragstellung, wenn Jugendämter bspw. ein mündlich ge-
äußertes Ersuchen um Unterstützung nicht als ‚Antrag‘ werten und keinen 
Anlass sehen, im Sinne einer angemessenen Bedarfsprüfung tätig zu werden – 
obwohl das SGB VIII weder eine Antragspflicht noch eine Beantragungs-
form vorsieht für den Anspruch auf Hilfen zur Erziehung oder Hilfe für junge 
Volljährige. Werden Hilfebegehren und ‚Anträge‘ in Gesprächen abgelehnt, 
erhalten junge Menschen und Eltern teilweise  – wie die ombudschaftlichen 
Erfahrungen zeigen  – keine für sie verständlichen und nachvollziehbaren 
Begründungen für diese Ablehnungen (vgl. BRJ 2018, S. 13 ff.; Aspekt „Be-
gründungspflicht“).6

settings bereits verlassen haben und ohne Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe 
leben.“ (Sievers/Thomas/Zeller 2015, S. 9)

5	 Diese Gruppe erweitert sich noch um jene Menschen, die sich – bspw. aus Unkenntnis 
über deren Existenz – nicht an Ombudsstellen wenden (können), sowie bspw. Menschen, 
die sich mit einem Hilfegesuch schon aus prinzipieller Schwellenangst nicht an ein 
Jugendamt wenden (BMFSFJ 2020, S. 112).

6	 Entsprechend wäre sowohl die schriftliche Antragstellung als auch das Einfordern eines 
schriftlichen Ablehnungsbescheids aus Beweisgründen für junge Menschen und Eltern 
empfehlenswert (vgl. Papenheim et al. 2015, S. 316; BRJ 2018, S. 13 ff.), beides ist jedoch 
sowohl sehr lebensweltfremd als auch realitätsfern.
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Der Zugang zum Hilfesystem wird des Weiteren erschwert, wenn (b) 
Jugendämter die in Gesprächen oder Mitteilungen bekannt gemachten 
Hilfebegehren und Bedarfe nicht oder nur mit deutlicher Verzögerung be-
arbeiten (zeitlicher Umgang mit Hilfebegehren; Aspekt „Angemessenheit der 
Verfahrensdauer“). Ein nicht zeitnahes Bearbeiten von Anträgen, ein langes 
Nichtreagieren, das Ausschöpfen oder gar Überschreiten von rechtlich zulässigen 
Reaktionszeiten haben für Menschen, die sich in einer als schwierig oder 
krisenhaft empfundenen Lebenssituation befinden, zusätzlich belastende und 
auch demotivierende Effekte für das Ersuchen um Unterstützung. Hinzu treten 
Probleme der Erreichbarkeit: Mitarbeiter*innen der Jugendämter sind für junge 
Menschen und Eltern auf unterschiedlichen Kommunikationswegen teilweise 
schlecht bis gar nicht erreichbar (vgl. BRJ 2018, S. 15 ff.).7

Schwellen für eine Inanspruchnahme entstehen schließlich dadurch, dass 
(c) als erforderlich mitgeteilte Schritte zur Hilfeeinleitung so angelegt sein 
können, dass sie nicht oder nur schwer zu bewältigen sind. Eltern wird teil-
weise auferlegt, zunächst Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen und/oder 
‚beweiskräftige‘ Unterlagen oder Gutachten für die als schwierig geschilderte 
Lebenssituation beizubringen. Für ältere Jugendliche oder bereits schon voll-
jährige junge Menschen gestaltet sich der Zugang in eine erste Hilfe zur Er-
ziehung (‚Neuhilfe‘) regelmäßig äußerst schwierig bzw. gelingt kaum; jungen 
Selbstmelder*innen wird bspw. mitgeteilt, dass eine Erstantragstellung mit 
Volljährigkeit gar nicht mehr möglich sei – entgegen den Gesetzesgrundlagen – 
oder wenn, dann ohne Erfolgsaussicht sei (vgl. Rosenbauer & Schiller 2016). 
Manches Mal wird auf die Hinzuziehung der Kindseltern bestanden. Teilweise 
wird rechtswidrig zu den Eltern junger Volljähriger Kontakt aufgenommen, 
um deren ‚Kooperationsbereitschaft‘ zur Vermeidung von Hilfen zu eruieren. 
Weigern sich junge Menschen, den Einbezug der (oftmals das Hilfegesuch aus-
lösenden) Eltern zu akzeptieren, kann dies zur Drohung oder Realisierung 
der Nichtannahme des Antrags führen. Mit einem solchen Vorgehen werden 
die jungen Menschen rechtswidrig behandelt und nicht als eigenständige An-
spruchsinhaber*innen (an)erkannt.

Verlauf der Inanspruchnahme und unzureichende Partizipation

Gelingt der Zugang ins Hilfesystem und werden Leistungen gewährt, können 
bei der Einleitung von Hilfen und bei Fragen zur Gestaltung der Hilfe weitere 

7	 Nach dem Beschleunigungsgebot und der Hinwirkungspflicht ist von der Verwaltung 
dafür Sorge zu tragen, dass Berechtigte die ihnen zustehenden Sozialleistungen in zeit-
gemäßer Weise, zügig, das heißt ohne jede vermeidbare Verzögerung und umfassend 
erhalten (vgl. Papenheim et al. 2015, S. 318).
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typische Konflikte entstehen. In Ombudsstellen nimmt die Begleitung zu 
Hilfeplan- und Vermittlungsgesprächen einen erheblichen Zeitaufwand ein. 
Konflikte entstehen häufig dann, wenn jungen Menschen oder Eltern in Hilfe-
plangesprächen (HPGs) über geeignete Hilfen bspw. Hilfen ‚angeboten‘ werden, 
die ihren jeweiligen Lebenswelten und subjektiven Hilfe-Vorstellungen sehr 
fernliegen, etwa im Hinblick auf die Intensität von Hilfen oder die sozialräum-
liche Lokalisation von stationären Hilfen weit weg vom bisherigen Wohnort (vgl. 
BRJ 2018, S. 9).8 Solche ‚Angebote‘ werden ihnen teilweise als Konstruktionen 
von Alternativlosigkeit kommuniziert („es gibt nur diese Wohngruppe oder 
keine“). In der Praxis erscheinen Einschränkungen des Wunsch- und Wahl-
rechts  – über das Ratsuchende sich zudem nur selten dezidiert aufgeklärt 
zeigen – weniger als Ausnahme, denn als Regel. Darf zwischen Angeboten und 
Diensten gewählt werden, dann meist aus einer vorab durch das Jugendamt 
beschränkten, eingegrenzten Auswahl (vgl. KJRV 2019, S. 53). Aus Sicht von 
Eltern, deren Kinder fremduntergebracht sind, hat zumeist das Jugendamt 
sowohl die Unterbringungsentscheidung getroffen als auch die Einrichtung 
bestimmt (vgl. Knuth  2020, S. 11). Sogenannte „subjektive Hilfepläne“ (vgl. 
Schefold u. a. 1998), also die eigenen Vorstellungen von jungen Menschen und 
Eltern davon, mithilfe welcher Unterstützung sie ihre problematische Lebens-
situation bewältigen könnten, bleiben für Entscheidungen teilweise beharrlich 
unberücksichtigt (vgl. BRJ 2018, S. 9).

Konflikte entstehen des Weiteren dadurch, dass die Gewährung von Hilfen 
zur Erziehung an Bedingungen geknüpft wird. Bei Kindern und Jugendlichen 
wird die Gewährung stationärer Hilfen bspw. oft geknüpft an Bedingungen 
wie Kontaktbeschränkungen zu bisher wichtigen Personen (Eltern, Peers etc.), 
einem nun zu realisierenden regelmäßigen Schulbesuch und/oder Drogenfrei-
heit. Damit werden Schwellen aufgebaut, die partiell an der Grenze zur recht-
lichen Zulässigkeit liegen und Konflikte evozieren: Zum einen handelt es sich 
bei den „Bedingungen“ oft nicht um notwendige Voraussetzungen für eine ge-
lingende Hilfe, sondern um Hilfeziele selbst wie bspw. Schulbesuch (vgl. BRJ 
2018, S. 26). Zum anderen kann mit solchen Bedingungen eine soziale und 
emotionale Überforderung der Kinder und Jugendlichen bereits angelegt sein, 
wie bspw. durch Kontaktverbote. Hilfeziele müssen dem jeweiligen Einzelfall 
angepasst und angemessen sein, und dürfen weder zu hoch noch zu pauschal 
festgelegt werden. Mit Blick auf die Gestaltung von Hilfen zeigen sich Rat-
suchende auch unzufrieden mit den Entscheidungen des Jugendamts über 
die Form der Hilfe und die Intensität des Hilfesettings – bspw. wollen sie lieber 

8	 Das Kriterium der Wohnortnähe bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen 
zu beachten ist bis in die heutige Zeit eine zentrale, jedoch oftmals eben nicht realisierte 
Anforderung an stationäre Unterbringungen (vgl. jüngst Knuth 2020, S. 23) – mit allen 
Konsequenzen, die daraus für Kinder, Jugendliche und die Eltern resultieren.
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